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ten. So wurden weder Robert von Molesme, Bernhard von Clairvaux76 
noch Malachias von Armagh angerufen. Daß darüber hinaus regionale 
Besonderheiten in der Litanei durchschlagen, ist für Zisterzienserinnen 
auch andernorts beobachtet worden77. 

Der Katalog der weiblichen Heiligen beginnt mit den beiden großen 
Büßerinnen Maria Magdalena und Maria Aegyptiaca. Die Anrufung der 
Magdalena an der ersten Stelle ist im römischen wie im zisterziensi-
schen Ritus üblich, die andere Maria aber wird, wenn sie überhaupt auf-
genommen ist, meist erheblich später aufgeführt. Ist dies ein Hinweis 
auf Sorores poenitentes, Magdalenerinnen78? Die ägyptische Maria 
markiert auch einen Gegensatz zum Kalendar. Denn obwohl ihre Le-
gende mit der Grabeskirche verbunden ist, erscheint ihr Festtag (9. 4.) 
dort nicht. Schließlich ist zu vermerken, daß nach den Fürbitten weder 
die sieben Bußpsalmen noch irgendwelche Offizien angefügt wurden. 
Dies entspricht dem Liturgieverständnis von Cîteaux79.

Der Grund für die Wiederaufnahme der Schreibarbeit am Psalteri-
um darf in dem Versuch gesehen werden, eine Frauengemeinschaft zu 
reorganisieren, die infolge der heftigen Kriegshandlungen in der zwei-
ten Hälfte des 13. Jahrhunderts nicht nur materiell, sondern auch an 
ihrem Buchbestand schwer beeinträchtigt war. Eine Intensivierung des 
monastischen Lebens konnte zur Konsolidierung der unter christlicher 
Hoheit verbliebenen Küstengebiete beitragen. Hierzu waren nicht zu-
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lich Bezug Esther Wipfler, ‚Corpus Christi‘ in Liturgie und Kunst der Zisterzien-
ser im Mittelalter (Vita regularis. Abhandlungen 18, 2003) S. 179 Anm. 78.
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